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Qualitätssicherung und Weiterentwicklung von Angeboten zur  Teilhabe am 
Arbeitsleben für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf  
Heinz Becker, Achim bei Bremen  
 

Tagesstätten müssen Ausgangspunkt der  
Beschäftigung von behinderten Menschen sein, 

nicht Endpunkt. (Klaus Kistner) 

„Das Leben von Menschen mit schweren 
Behinderungen verändert sich grundlegend, 
wenn sie nicht nur eine Tages- oder Förder- 
stätte besuchen, sondern wenn sie auch zur 

Arbeit gehen.“ (Hein Kistner) 
 

Teilhabe 
1. „Teilhabe ist nur historisch relativ zu verstehen“  
2. „Teilhabe ist mehrdimensional“ 
3. „Teilhabe beschreibt kein einfaches ‚Drinnen‘ oder ‚Draußen‘“ „und es ist klar zu unterscheiden 
zwischen erwünschter Vielfalt von Lebensweisen und inakzeptablen Gefährdungen von Teilhabe“  
4. „Teilhabe ist ein dynamisches Konzept“  
5. „Teilhabe ist aktiv: Sie wird durch soziales Handeln und in sozialen Beziehungen angestrebt und 
verwirklicht.“ (Bartelheimer 2007, 8) 
 
Wie viel Zeit bringen wir auf, um die Beziehungen, die behinderte Menschen  haben, zu stärken oder 
zu entwickeln? Oder bringen wir mehr Zeit auf, die vorhandenen Beziehungen zu ersetzen?  
 

Sozialraumorientierung 
Inklusion / Teilhabe kann von ihrem Wesen her nur außerhalb von Sondereinrichtungen im Gemein-
wesen stattfinden. Hilfreich dabei ist das Konzept der „Sozialraumorientierung“.  
Sozialraumorientierung geht es „nicht darum, Menschen zu verändern, sondern Arrangements zu 
schaffen und Verhältnisse zu gestalten. Der Fokus ist immer die Umwelt, das Feld, in dem sich die 
jeweiligen Akteure mit ihren Interessen und Lebensentwürfen bewegen.“ (Wolfgang Hinte 2011, 101)  
- Ausgangspunkt sind der Wille und die Interessen der leistungsberechtigten Menschen. 
- Aktivierende Arbeit hat grundsätzlich Vorrang vor betreuender Tätigkeit. 
- Bei der Gestaltung spielen personale und sozialräumliche Ressourcen eine wesentliche Rolle. 
- Aktivitäten sind immer zielgruppenübergreifend angelegt, „SRO in Behindertenhilfe“ gibt es nicht. 
Vernetzung der verschiedenen Dienste sind Grundlage für funktionierende Einzelhilfen. (Hinte 2018) 
 

Erste Folgerungen für die Einrichtungen 
 Angebote für Menschen mit schweren Behinderungen an Arbeitsprozessen ausrichten. 
 „…eine Tagesstruktur mit dem jeweiligen Menschen zu entwickeln,  die es diesem erlaubt, Gewohn-
heiten und zuverlässige Erwartungen aufzubauen.“    (Andreas Fröhlich 2011, 237) 
Der alte Gedanke der Sozialhilfe, die Klienten der Tagesstätten so lange zu fördern, bis sie in die 
Werkstätte eingegliedert werden können, die wiederum weiterfördert bis zur Eingliederungsfähigkeit 
in den allgemeinen Arbeitsmarkt hat nie funktioniert und widerspricht den Grundgedanken der In-
klusion und der Teilhabe. Arbeitsweltbezogene Teilhabe kann durchaus mal eine Eingliederung in die 
Berufsbildungs- oder Produktionsbereiche der WfbM sein, muss es aber nicht. In vielen Fällen kann 
eine arbeitsweltbezogene Teilhabe „an der Werkstatt vorbei“ mit den Mitteln und Möglichkeiten der 
Tagesstätte gelingen. Dies wird am Beispiel der ASB-Tagesförderstätte Bremen geschildert. 
 
Was bedeutet das für die Menschen mit Behinderung? 
Viele neue Erfahrungen, Lernmöglichkeiten, Kontakte, die weit über das hinausgehen, was in der 
Einrichtung geboten werden kann.  
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Was bedeutet das für die Mitarbeitenden? 
Die bereits jetzt schon hohen Anforderungen an sie werden noch höher. Wir brauchen eine verän-
derte Fachlichkeit, nicht mehr die ‚Satt-und-Sauber-Philosophie‘ und den Förderenthusiasmus der 
letzten Jahrzehnte. Der Anfang ist es, sich überhaupt im Sozialraum auszukennen und zu bewegen.  
Was bedeutet es für die Einrichtungen? 
Bisher sind die sogenannten „Paradigmenwechsel“ in der Behindertenhilfe von der Assistenz bis zur 
Inklusion strukturell unwirksam geblieben. Wir müssen uns aber davon lösen, dass es, so wie es ist, 
bleiben muss. Ein inklusives System ist ohne massive strukturelle Veränderungen nicht möglich.  
 
Personzentrierung ist in erster Linie eine Haltungsfrage 
Wie erzeugen wir eine solche Haltung? Was kann die Einrichtung dafür tun?  

 
„Die Behindertenhilfe braucht ein  

neues berufliches Selbstverständnis für  
die Zeit nach der Besonderung.“  

(Roland Frickenhaus) 

„Es kommt darauf an, das andere nicht nur zu 
denken, sondern es zu machen.“  

(Franco Basaglia) 
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Anhang: 

 

 

Aktionskreis 
Bildung ist Teilhabe 

 

 

Empfehlungen zur Qualitätssicherung und Weiterentwicklung 
von Angeboten zur Teilhabe am Arbeitsleben  

für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf  
(Dezember 2017) 

 
 

Einleitung: 

 
Im Bereich der Tagesförderung hat sich in den letzten Jahrzehnten eine Vielzahl un-
terschiedlicher Angebotsformen entwickelt. Bundesweit einheitliche Kriterien sind jedoch 
nicht vorhanden. Die konzeptionelle Ausgestaltung obliegt den einzelnen Ländern und den 
Leistungsanbietern. Teilhabechancen werden somit wesentlich durch den Wohnort be-
stimmt. Deshalb ist die Entwicklung eines Gesamtkonzeptes zur Teilhabe am Arbeitsleben 
von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf dringend erforderlich1.  
 

Tagesstätten2, wie sie derzeit existieren, sind wichtige Einrichtungen, um Menschen mit ho-
hem Unterstützungsbedarf eine Teilhabe am Arbeitsleben und arbeitsweltbezogene Bildung 
zu ermöglichen. Aber sie sind nicht der Weisheit letzter Schluss.  
Im Moment gibt es diese institutionalisierte Form der Tagesstätten, weil noch keine bessere 
Alternative gefunden ist. Aber Institutionen sind in Entwicklung. Auch Tagesstätten müssen 
sich verändern und weiter entwickeln, um innovative und zeitgemäße Angebote zur perso-
nenzentrierten und sozialraumorientierten Teilhabe am Arbeitsleben zu konzipieren. 

 
 

1. Rechtliche Grundlagen 
 
Von politischer Seite wird im BTHG der § 219 Absatz 3 SGB IX NEU als Errungenschaft gese-
hen. In den Fragen und Antworten des BMAS heißt es dazu: „Mit dem Bundesteilhabegesetz 
werden die Möglichkeiten verbessert, schwerst mehrfachbehinderte Menschen an die An-
gebote der Werkstätten (berufliche Bildung und Beschäftigung) heranzuführen. Künftig soll 
es den Werkstätten möglich sein, diejenigen Menschen mit Behinderungen, die heute in 

                                            
1
 Die BeB (2010) hat einrichtungsübergreifende Kriterien für Mindeststandards zur Teilhabe am Arbeitsleben 

von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf definiert. Diese betreffen die Fachkräftesituation, die räumli-
che Ausstattung, die inhaltliche Gestaltung von Arbeitsangeboten, die Vernetzung der Einrichtungen und 
Durchlässigkeit der Angebote sowie die Dokumentation der Maßnahmen (z.B. individuelle berufliche Entwick-
lungsplanung). Diese Mindeststandards werden im Folgenden aufgegriffen und weiterentwickelt.  
2
 Einrichtungen zur Teilhabe am Arbeitsleben bzw. am gesellschaftlichen Leben für Menschen mit Behinderun-

gen und hohem Unterstützungsbedarf werden im Folgenden Tagesstätten genannt. Menschen mit komplexen 
Behinderungen, die Tagesstätten nutzen, werden Beschäftigte genannt. 
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Einrichtungen ‚unter dem verlängerten Dach‘ der Werkstatt betreut und gefördert werden, 
gemeinsam mit den Werkstattbeschäftigten in der Werkstatt zu betreuen und zu fördern. 
Die Betreuung und Förderung soll dabei ausdrücklich Angebote zur Orientierung auf Be-
schäftigung enthalten.“  
Eine wirkliche Durchlässigkeit ist durch das Festhalten des Gesetzgebers an der Definition 
von Teilhabefähigkeit über ein „Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung“ 
allerdings nicht gegeben. Formal bleiben Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf wei-
terhin von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und dem damit verbundenen rechtli-
chen Status ausgeschlossen. Gleichzeitig ist mit der geplanten Regelung auch der Ausschluss 
von Maßnahmen der beruflichen Bildung verbunden.  
 
Leistungsfähigkeit im Sinne wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung entspricht einer 
inklusionsfeindlichen, marktorientierten, betriebswirtschaftlich geprägten Sichtweise, die 
den Anforderungen an ein menschenrechtsbasiertes Teilhaberecht nicht gerecht wird.  
Definiert man Teilhabe als ein solches Menschenrecht, ist dies Ausdruck und Ergebnis eines 
Verständnisses, das sich über Jahrzehnte entwickelt hat und allen Menschen die Möglichkeit 
zur selbstbestimmten Lebensführung und persönlichen Weiterentwicklung zugesteht. In die-
sem Sinn beinhaltet die Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) das Recht auf den Zugang 
zur Arbeit unabhängig vom Unterstützungsbedarf: 

 
- das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf Arbeit“, einen „offenen, in-

tegrativen und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt“  
(Artikel 27 Abs. 1 BRK)  

- „…gleichberechtigt mit anderen Zugang zu … Berufsausbildung, Erwachsenenbildung 
und zum lebenslangem Lernen“  
(Artikel 24, Abs. 5 BRK)  

- „…die Einbeziehung in die Gemeinschaft und die Gesellschaft in allen ihren Aspekten  
sowie die Teilhabe daran zu unterstützen“  
und „so gemeindenah wie möglich zur Verfügung“ zu stellen.  
(Artikel 26, Abs.1 UN-BRK)  
 

Das bedeutet, jeder Mensch ist bildungsfähig und hat ein Recht auf Teilhabe am Arbeitsleben 
und an beruflicher Bildung unabhängig vom Unterstützungsbedarf. Selbstständigkeit im Han-
deln ist dabei für Menschen mit schweren Behinderungen keine Voraussetzung für ein ar-
beitsweltbezogenes Tätigsein 3. 
Es stellt sich also nicht die Frage, ob wir diesbezüglich Angebote machen, sondern wir müs-
sen uns diesem gesetzlichen Auftrag stellen und angemessene Angebote in die Praxis umset-
zen. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3
 Ein arbeitsweltbezogenes Tätigsein kommt ohne eine Zuschreibung wirtschaftlicher Werte (Mindestmaß) auf 

Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf aus, die nicht auf einen homo oeconomicus reduziert werden.  
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2. Teilhabe am Arbeitsleben und arbeitsweltbezogene Bildung 
 
Der zentrale Kern von Arbeit ist nicht nur, möglichst wirtschaftlich verwertbar (mit anderen 
Worten zugunsten Dritter profitabel) tätig zu sein. Arbeit bietet als zentrales gesellschaftli-
ches Feld viele sinnstiftende Möglichkeiten der Teilhabe 4.  
 
Bis in die 1970er Jahre wurde vielen Menschen mit schwerer Behinderung die Bildungsfähig-
keit abgesprochen. Infolge einer Veränderung des Verständnisses von Bildung hat sich dies 
geändert. Auch berufliche bzw. arbeitsweltbezogene Bildung muss daher neu gedacht und 
verstanden werden.  
 
Teilhabe am Arbeitsleben und arbeitsweltbezogene Bildung stehen miteinander in Verbin-
dung, unterscheiden sich aber auch voneinander. So lässt sich arbeitsweltbezogene Bildung 
als Teilbereich der beruflichen Bildung und damit Bestandteil der Teilhabe am Arbeitsleben 
betrachten. Wir plädieren dafür, arbeitsweltbezogene Bildung als eine nicht auf ein Min-
destmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung reduzierte, eigenständige Kategorie 
neben der Teilhabe am Arbeitsleben zu betrachten. Arbeitsweltbezogene Bildung als lebens-
langes Lernen findet in der Arbeitstätigkeit in der Tagesstätte, in Angeboten der arbeitswelt-
bezogenen Bildung und in der Kooperation bei Aktivitäten im Sozialraum statt. Damit Teilha-
be am Arbeitsleben förderlich ist und Bildung stattfindet, müssen räumliche, personelle und 
strukturelle Voraussetzungen gegeben sein. Arbeitsweltbezogene Bildung kann in diesem 
Zusammenhang heißen, sich realistisch ausprobieren zu können, Fähigkeiten zu entwickeln, 
Kontakte zu knüpfen und zu pflegen, basale Erfahrungen machen oder Experte für bestimm-
te Tätigkeiten zu werden. Talente können entdeckt und Schlüsselqualifikationen erworben 
werden. Die fachliche Aufgabe von Tagesstätten ist es hier, Arbeitsangebote so zu gestalten, 
dass Bildung möglich wird. Entsprechend der im Fachkonzept der BA für das EV/den BBB von 
WfbM geforderten Binnendifferenzierung beruflicher Qualifizierungsstufen kann tätigkeits-
orientierte oder arbeitsplatzorientierte Qualifizierung von Menschen mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf durch Materialerfahrung oder teilnehmendes Beobachten geschehen und ist als 
arbeitsweltbezogene Bildung zu verstehen. 
 
Tagesstätten, die Teilhabe am Arbeitsleben gestalten, richten ihr Angebot grundsätzlich per-
sonenzentriert aus. Personenzentrierung orientiert sich an den Stärken, Ressourcen und 
Wünschen der Beschäftigten. 
 
Die Methoden und Grundsätze der Persönlichen Zukunftsplanung bieten eine Möglichkeit, 
Wünsche und Ressourcen zur Teilhabe am Arbeitsleben und arbeitsweltbezogenen Bildung 
zu erkennen und zu entwickeln. Aus den individuellen Wünschen und Bedarfen der Beschäf-
tigten, dem Bedarf des Gemeinwesens, und den Fähigkeiten der Mitarbeiter schaffen Tages-
stätten einen gemeinsamen Bedeutungsraum, in dem arbeitsweltbezogene oder berufliche 
Orientierung und Handlungsfähigkeit entwickelt werden kann. Um die Lebenswelt der Be-
schäftigten dabei so gelingend wie möglich zu gestalten, ist eine Orientierung an Ansätzen 
wie Empowerment, Selbstbestimmung und Inklusion zielführend. Konzentriert man sich auf 
dabei auf arbeitsweltbezogene Teilhabe, steht eine größtmögliche Beteiligung der Beschäf-
tigten an den Arbeitsschritten im Vordergrund. Arbeitsschritte werden in viele kleine Schritte 

                                            
4
 Neben einer existenzsichernden Dimension hat Arbeit immer auch eine soziale und personelle Dimension.  
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unterteilt, damit jeder Beschäftigte mit seinen Kompetenzen und Fähigkeiten am Arbeits-
prozess teilhaben kann.  
 
Die Arbeitsangebote für die Menschen mit Behinderungen in Tagesstätten sind daher 
kleinschrittig, kontinuierlich, zielgerichtet und sinnstiftend. Damit Arbeit als sinnstiftend 
empfunden wird, erhalten Beschäftigte für ihr Tun Wertschätzung. Arbeit kann so als Struk-
tur empfunden werden und gibt den Beschäftigten die Möglichkeit, ein Zwei- Milieu- System 
auf Arbeit und Wohnen auszurichten. Aber nicht nur eine Kontinuität von Arbeitsprozessen 
ist wichtig, sondern auch eine Vielfalt an Arbeitsangeboten. Trotz Anbindung der Arbeits-
schritte an den allgemeinen Arbeitsmarkt sollte kein Leistungsdruck herrschen. Die internen 
und externen Arbeitsangebote werden stattdessen gemäß den Interessen und Kompetenzen 
der Beschäftigten ausgewählt. Ein gemeinsames Tun und eine gemeinsame arbeitsteilige 
Gestaltung des Arbeitsprozesses werden in den Vordergrund gestellt und sollen zum aktiven 
Handeln anregen.  
 
In Bezug auf eine vielfältige Teilhabe an Arbeit ist für Tagestätten eine Durchlässigkeit zu 
anderen Beschäftigungsformen wünschenswert. Chancen auf Hospitationen und Praktika 
sollten gegeben sein. Auch sollten Möglichkeiten existieren, den Arbeitsplatz zu wechseln.  
 
Arbeitsweltbezogene Bildung beinhaltet den Ansatz des lebenslangen Lernens. Die Teilnah-
me der Beschäftigten in Tagesstätten an internen und externen Fortbildungen ist ebenso 
wichtig wie an die individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse angelegte Weiterbildungsange-
bote. Es sollten Bildungsprojekte und Bildungsausflüge im Sinne beruflicher Weiterbildung 
angeboten werden. Eine personenzentrierte arbeitsweltbezogene Bildung als Qualifizierung, 
um einen adäquaten Arbeitsplatz zu finden, verstärkt individuelle Bedürfnisse und Wünsche 
der Beschäftigten. Im Tagesstättenalltag sollten Bildungsangebote vielfältig eingebracht 
werden.  
 
 

3. Teilhabe am Arbeitsleben und arbeitsweltbezogene Bildung im Sozialraum 
 
Aktuelle Entwicklungen eines arbeitsweltbezogenen Tätigseins gehen deutlich über den 
räumlichen Bezug zur Tagesstätte hinaus. Tagesstätten suchen anregende Orte in ihrer Um-
gebung, an denen sie mitarbeiten und sich mit ihren Leistungen und ihren Möglichkeiten 
einbringen können. Sozialraumorientierung heißt in diesem Zusammenhang nicht nur, da-
nach zu suchen, was das Quartier für uns tun kann, sondern auch danach, was wir für das 
Quartier tun können. 
 
In zahlreichen Projekten (z.B. Bremen und Hamburg) wird der Ansatz der Sozialraumorientie-
rung mit dem Ansatz der Teilhabe am Arbeitsleben für den Personenkreis bereits eindrucks-
voll kombiniert. Dabei gelingt es den Tagesstätten, Teilhabe an einer normalisierten Ar-
beitswelt für diesen Personenkreis zu schaffen. Damit treten die Tagesstätten beispielhaft 
als Organisator von Teilhabe am Arbeitsleben auf und erweitern diesen Begriff auf Teilhabe 
an Arbeitswelten. Daran wird deutlich, dass Werkstätten nicht das alleinige Privileg haben, 
Teilhabe am Arbeitsleben zu organisieren, sondern dass sich andere Einrichtungen sehr wohl 
auf den Weg machen bzw. bereits gemacht haben.   
 



Fachtag LAG WfbM Stuttgart 3.4.2019    -    Heinz Becker 

7 
 

Teilhabe am Arbeitsleben im Sozialraum bietet viele Lernfelder, die innerhalb der Tagesstät-
te nicht vorgehalten oder hergestellt werden können. Dadurch lassen sich neue Erfahrungen 
ermöglichen, die neue Lernanreize und Handlungsmöglichkeiten eröffnen:  
   
- Begegnungen können geschaffen und genutzt werden 
- Bestehende Kontakte können erkannt, gepflegt und geschätzt werden 
- Dienstleister der Umgebung können für die Tagesstätte genutzt werden 
- Tagesstätten können im Quartier präsent werden und sich in Gremien einbringen 
- Mitarbeiter lernen, sich im Quartier ihrer Einrichtung auszukennen 
- Beschäftigte erfahren Wertschätzung und Anerkennung aus dem Sozialraum 
- Durch eine Regelmäßigkeit der Angebote entsteht die Möglichkeit, dass sich Kontakte 

verstetigen und zu neuen Tätigkeitsfeldern und Fähigkeiten führen 
 
Im Kontext der Sozialraumorientierung liegt der Schwerpunkt somit auf der Erschließung 
ökonomischer, institutioneller, sozialer und kultureller Ressourcen. Sozialraumorientierung 
fungiert dabei als Konzept zur besseren Entwicklung und Steuerung von Angeboten sowie 
zur Gestaltung von Lebenswelten und Arrangements in Wohngebieten, als Arbeitsprinzip der 
kleinräumigen Neujustierung fachlichen Handelns zur Verbesserung der Angebote der Sozia-
len Arbeit und als Gestaltung von Lern- und Erfahrungsfelder für subjektive Aneignungs-, 
Lern- und Partizipationsprozesse  
 
 

4. Anforderungen an Fachkräfte 
 
Hohe Anforderungen erfordern gut qualifizierte und bezahlte Fachkräfte. 
Grundlage der Fachlichkeit ist eine qualifizierte Ausbildung, in der Regel eine dreijährige 
Fachschulausbildung wie Heilerziehungspfleger/in, Erzieher/in oder Ergotherapeut/in. 
Für die Gestaltung arbeitsweltbezogener Teilhabe sind dabei folgende Qualifikationen und 
Fähigkeiten besonders erforderlich: 
 
- Erkennen, Analysieren und Beurteilen von individuellen Wünschen, Neigungen, Kompe-

tenzen und Förder- und Entwicklungsbedarfen der Beschäftigten 
- Ausarbeiten individueller Bildungs- und Teilhabepläne für Beschäftigte 
- Gestaltung von lern- und persönlichkeitsförderlichen sowie von barrierefreien Arbeits-

plätzen 
- Sensibilität für die Impulse der Menschen mit Behinderung, professionelle Empathie, 

Wertschätzung und Authentizität5 
- Eine dauerhafte Reflektion der Grundhaltung: Menschen mit schwersten Behinderun-

gen und hohem Unterstützungsbedarf haben einen Anspruch auf Teilhabe am Arbeitsle-
ben und arbeitsweltbezogene Bildung 

- Kenntnis der rechtlichen Grundlagen (Bundesteilhabegesetz, Behindertenrechtskonven-
tion) 

- Kenntnis von Konzept und Grundgedanken der Teilhabe als Ziel im Gegensatz zu Konzep-
ten wie Förderung oder Betreuung 

- Fähigkeit zur Systematisierung, Strukturierung und Dokumentation von Arbeitsprozessen 

                                            
5
 Eine gute und praxisnahe Hilfe dazu bietet das Personzentrierte Konzept, vgl. Pörtner, Marlis (2017): Ernst-

nehmen, Zutrauen, Verstehen. Stuttgart: Klett-Cotta 
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- Kreativität in Bezug auf die Entwicklung von Produkten, Dienstleistungen und Teilhabe-
möglichkeiten   

- Fähigkeit zu sozialraumorientiertem Arbeiten und zur Bildung von Netzwerken 
- Fähigkeit und Bereitschaft zur interdisziplinären Kommunikation und Kooperation – in-

nerhalb wie außerhalb der Tagesstätten 
- Führen und Moderieren von leistungsgemischten Gruppen 
- Die Fähigkeit, die Perspektive der Akteure und Partner im Sozialraum einzunehmen. 
- Entwicklung personenzentrierter Dokumentation und Evaluation arbeitsweltbezogener 

Bildung und entsprechender individueller beruflicher Entwicklungsplanung 
 

Fachkräfte von Tagesstätten müssen bereit sein, an Fortbildungen teilzunehmen, etwa, um 
handwerklich-technische Anteile bei der Aufbereitung von Arbeitsschritten zu erlernen. Ta-
gesstätten müssen solche Fortbildungen als relevant erkennen und ermöglichen, Fortbil-
dungsträger müssen dazu passende Fortbildungen anbieten6. 
Die Inhalte zur Teilhabe am Arbeitsleben in Tagesstätten müssen Eingang in die Curricula 
und Prüfungsbedingungen von Ausbildungen finden. 
 
 

5. Anforderungen an die Organisationsentwicklung 
 
Zur personenzentrierten Teilhabe am Arbeitsleben sind auch auf der Ebene der Organisati-
onsentwicklung bestimmte Strukturen notwendig: 
 
Räumliche Strukturen 
Angebote der Teilhabe am Arbeitsleben finden nicht zwangsläufig in den Räumen der Tages-
stätte statt. Trotzdem wird es in absehbarer Zeit noch nötig sein, Räumlichkeiten zur Verfü-
gung zu haben, da die Teilhabe nicht ausschließlich und für alle Personen außerhalb der Ge-
bäude der Tagesstätte stattfinden kann. Diese Räumlichkeiten müssen eine Reihe von An-
forderungen erfüllen. So muss es ein barrierefreies, ausreichend großes und flexibles Raum-
system mit Arbeitsplätzen, bedarfsgerecht ausgestatteten Pflegeräumen und Rückzugsmög-
lichkeiten geben. Die Räume sollten zudem in Quartieren mit belebter Umgebung und mit 
guter infrastruktureller Anbindung liegen.  
 
Zeitliche Strukturen 
Der Tagesablauf ist personenzentriert so zu strukturieren, dass er Klarheit und Orientierung 
bietet und die Entwicklung von Gewohnheiten und Routinen ermöglicht. 
 
Sachliche Ausstattung 
Die sachliche Ausstattung ist barrierefrei vorzuhalten. Adaptierte Arbeitshilfe und Vorrich-
tungen (Vorrichtungsbau) sollten personenzentriert entwickelt werden. Angemessene Hilfs-
mittel zur Pflege und Alltagsgestaltung sollten vorgehalten werden.  
 
Angebotsstruktur 
Die Begründung der Angebote muss in den Bedürfnissen und Interessen der Beschäftigten 
und den Möglichkeiten liegen, die die Einrichtung zur Verfügung stellen kann. Die Angebots-

                                            
6
 Derzeit gibt es z.B. auf Bundesebene keine dem Seminar für neue Werkstattverantwortliche (BAG WfbM) 

vergleichbaren Angebote für Tagesstätten.  
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struktur ist dabei für die Beschäftigten transparent zu gestalten. Dies schließt Formen der 
unterstützten Kommunikation ein.  
 
Finanzielle und personelle Ausstattung 
Als bedarfsgerechte personelle Ausstattung hat sich in der Praxis von Tagesstätten ein Per-
sonalschlüssel von mindestens 1:3 erwiesen. Eine Festlegung für Personalausstattungen 
muss sich an den individuellen Bedarfen des Individuums orientieren. Sozialraumorientierte 
Netzwerkarbeit sollte dabei in die Finanzierung einbezogen werden.  
 
Aufgaben der Leitung 
Die Leitung hat die Aufgabe, die Grundhaltung des Personals zur arbeitsweltorientierter Bil-
dung und Teilhabe zu vermitteln und zu vertreten. Diese Grundhaltung muss konzeptionell in 
der Tagesstätte verankert und nach innen und außen transparent vertreten werden. Wichti-
ge Leitungsaufgabe ist auch die partizipative Weiterentwicklung begleitender Konzepte und 
Methoden, wie z.B. Persönliche Zukunftsplanung. Außerdem muss die Leitung kreative Im-
pulse der Fachkräfte aufnehmen und weiterentwickeln. Zur Umsetzung von Konzepten müs-
sen daher sowohl auf der Ebene der Finanzierung wie der Organisations- und Personalent-
wicklung die Voraussetzungen und die Rahmenbedingungen geschaffen werden.  
Eine weitere Leitungsaufgabe besteht – gerade vor dem Hintergrund der Sozialraumorientie-
rung – in der Netzwerkpflege und –Entwicklung. 
 
 

6. Qualitätssicherung 
 
Hinsichtlich der Qualitätssicherung gibt es derzeit für Tagesstätten keine bundesweiten Re-
gelungen. Es existieren allerdings länderspezifische Vereinbarungen. So gibt es etwa für Ta-
gesstätten eine 2005 zwischen der LAG Bayern und Vertretern der Bayerischen Bezirke ge-
schlossene Rahmenleistungsvereinbarung, die u.a. folgende Punkte enthält:  

- Aufnahmeverpflichtung 
- Aufnahmeverfahren 
- Ziel der Leistung 
- Art, Inhalt und Umfang der Leistung 
- Qualität der Leistung (Strukturqualität incl. Personalausstattung, Prozessqualität incl. 

Dokumentation sowie Ergebnisqualität) 
 
Tagesstätten, die sich unter dem verlängerten Dach der Werkstätten befinden, werden bei 
Zertifizierung der Werkstätten (ISO 9001, z.B. durch die DQS) z.B. hinsichtlich der Qualität 
der Dokumentation mitgeprüft. Daneben gibt es einrichtungs- und verbandsspezifische Leis-
tungsbeschreibungen und Rahmenkonzeptionen für Tagesstätten, sowie eine Reihe von in-
ternen Maßnahmen zur Sicherung der Qualität. Zu nennen sind hier: 
  
-          die gemeinsame Dokumentation von Planung und Absprachen 
-          die Evaluation der Angebote durch die Beschäftigten 
-          die Verpflichtung auf Personenzentrierte Methoden und deren Überprüfung 
-         Nutzen von Instrumenten wie z.B. Teilhabepläne, Bildungsrahmenpläne oder Qualifi-

zierungsmodule 
-          Schulung und Fortbildung der Mitarbeiter, 
-          Austausch und Zusammenarbeit mit Angehörigen, Fachleuten, Unterstützern und  
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  anderen Einrichtungen, 
-          Multiprofessionalität im Team, 
-          ein Vertrag, in dem die Ansprüche der Beschäftigten auf Teilhabe am Arbeitsleben  
  festgelegt sind.  
  
Die Beteiligung an Entscheidungsprozessen von Beschäftigten sollte angestrebt werden. Dies 
betrifft die Beschäftigungszeit, Angebotsauswahl und die Nutzung der Einrichtung mit je-
weils angemessener Auswahlmöglichkeit. 
  
Wünschenswert ist eine wissenschaftlich basierte Erhebung und Evaluation des Angebots 
der Tagesstätten in seiner Wirkung auf die Teilhabemöglichkeiten der Beschäftigten, die 
Fachkräfte und den Sozialraum. 
 
 

7. Fazit  
 

Vielerorts sind die rechtlichen, finanziellen und strukturellen Rahmenbedingungen zur Um-
setzung der hier dargestellten Empfehlungen zur Qualitätssicherung für Tagesstätten noch 
nicht entsprechend ausgebildet. Die Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit hohem 
Unterstützungsbedarf erfordert – neben einer dauerhaften Reflexion der Grundhaltung 
durch die Fachkräfte - häufig einen erhöhten Einsatz von Unterstützungspersonal sowie spe-
zifische räumliche und sächliche Ausstattungen, erhöhte Personalschlüssel und entspre-
chende (Sozial-)Raumkonzepte. Diese personellen, (sozial-) räumlichen und sächlichen 
Grundvoraussetzungen sind durch eine Anpassung rechtlicher und struktureller Rahmenbe-
dingungen sicherzustellen.  
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tungen, die Interesse an der konstruktiven Arbeit zur Förderung verbindlicher Strukturen und Kon-
textfaktoren zur Teilhabe am Arbeitsleben  für  Menschen mit sogenannten hohen Unterstützungs-
bedarfen in  Tagesstätten, Fördergruppen oder  vergleichbaren Einrichtungen haben. Der Aktions-
kreis versteht sich vor allen Dingen als Fachforum für den bundesweiten Austausch zur Praxis der 
arbeitsweltbezogenen Bildung und Teilhabe. 
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